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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

M i t § 5 Abs. 3 AsylG 2005 schuf der Gesetzgeber eine Beweisregel, die es - im Hinblick auf die vom Rat der

Europäischen Union vorgenommene normative Vergewisserung - grundsätzlich nicht notwendig macht, die Sicherheit

des Asylwerbers vor "Verfolgung" in dem nach der Dublin-Verordnung zuständigen Mitgliedstaat (insbesondere

gemeint im Sinne der Achtung der Grundsätze des Non-Refoulements durch diesen Staat) von Amts wegen in Zweifel

zu ziehen. Die damit aufgestellte Sicherheitsvermutung ist jedoch widerlegt, wenn besondere Gründe, die in der

Person des Asylwerbers gelegen sind, glaubhaft gemacht werden oder bei der Behörde oEenkundig sind, die für die

reale Gefahr des fehlenden Schutzes vor Verfolgung in diesem Mitgliedstaat sprechen.Mit Paragraph 5, Absatz 3, AsylG

2005 schuf der Gesetzgeber eine Beweisregel, die es - im Hinblick auf die vom Rat der Europäischen Union

vorgenommene normative Vergewisserung - grundsätzlich nicht notwendig macht, die Sicherheit des Asylwerbers vor

"Verfolgung" in dem nach der Dublin-Verordnung zuständigen Mitgliedstaat (insbesondere gemeint im Sinne der

Achtung der Grundsätze des Non-Refoulements durch diesen Staat) von Amts wegen in Zweifel zu ziehen. Die damit

aufgestellte Sicherheitsvermutung ist jedoch widerlegt, wenn besondere Gründe, die in der Person des Asylwerbers

gelegen sind, glaubhaft gemacht werden oder bei der Behörde oEenkundig sind, die für die reale Gefahr des

fehlenden Schutzes vor Verfolgung in diesem Mitgliedstaat sprechen.
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